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Juni 2019 

Liebe Eltern, 

 

auf der Schulkonferenz vom 3. Juni 2008 wurde der Beschluss gefasst, dass ab dem Schuljahr 

2008/09 eine Reinigungskraft eingestellt wird, die täglich in der Zeit von 9.45 bis 12.45 Uhr für das 

Reinigen der Mädchen- und Jungentoiletten zur Verfügung steht. Damit kommt die Schulkonferenz 

dem Wunsch vieler Schülerinnen und Schüler und Anfragen von Eltern nach, ob die hygienischen 

Bedingungen auf den Toiletten verbessert werden könnten. 

 

Diese Reinigungskraft erhält über die OGM Oberhausen einen Arbeitsvertrag, allerdings muss die 

Finanzierung über die Schule erfolgen. 

 

Die Schulkonferenz hat deshalb in ihrem Beschluss folgende Regelung getroffen: 

Die Finanzierung der Reinigungskraft erfolgt über einen jährlichen einmaligen Kostenbeitrag zu Be-

ginn des Schuljahres, der dem Betrag für die Schulbücher angepasst ist, das heißt: 

 

• 14,- € in den Klassen 5 – 9, 

ergibt mit dem Schulbuchgeld von 26,-€ in der Sekundarstufe I zusammen 40,- €; 

 

• 16,- € in der Jahrgangsstufe 10 -12, 

ergibt mit den nur 24,- € für Schulbücher in der Sekundarstufe II ebenfalls 40,- €. 

 

Das eingesammelte Geld wird auf dem Schulkonto hinterlegt, um davon die monatlichen Kosten für 

die Reinigungsfrau, aber auch für zusätzliche Toilettenutensilien zu finanzieren. Die Rechenschafts-

pflicht über den aktuellen Kontostand erfolgt jeweils im Zusammenhang mit den jährlichen Haus-

haltsberatungen während einer Schulkonferenzsitzung. 

 

Sollten mehr als zwei Geschwisterkinder unsere Schule besuchen, ist das Jüngste von der Zahlung des 

Toilettengeldes befreit. Vergleichbares gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die von der Bezahlung 

der Schulbücher befreit sind. 

 

Sie, liebe Eltern, bitte ich um Verständnis dafür, dass dieser zusätzliche Service nicht kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden kann, auch wenn wir letztlich trotz des oben genannten Beschlusses der 

Schulkonferenz niemanden zur Zahlung des Toilettengeldes zwingen können. Bei eventuellen Nach-

fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer oder an die für die Ober-

stufe zuständigen Beratungslehrerinnen und –lehrer.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Reuen, OStD 

(Schulleiter) 

  

     

Bitte auch die Rückseite beachten! 

 
Schulleiter: Herr Reuen    Sekretariat:  Frau Koch 
Stellvertreter: Herr Schubert      Frau Bahn 


